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ten Werke sind meist Friichte konfessioneller Rivalitit. Das
alteste Buch wurde in Basel gedrucki. An Stelle einer grésseri:
schrifflichen Literatur entstand eine sehr reiche miindliche. Die
nun gesammelten lettischen Sagen und Mirchen fiillen nicht
weniger als 7, die Volkslieder sogar 8 Béinde; im ganzen wurden
einschliesslich der Varianten 218,000 Volkslieder und 2000 Me- -
lodien gezahli; auf je 6 Letten kommt ein Volkslied. '
. - Der ‘Vortrag iiber den jungen Ostseestaat hinterliess bei allen
Anwesenden einen tiefen Eindruck. : A. S.

Drei Jufer ,Tasslen®.

Von N. Forrer und W. Wirth.
(Mit 2 Abbildungen.)

‘Die Walsersiedlung Juf (2133 m) an den Quellen des Averser

Rheins besitzt ausser ihren Talgiitern noch die Alpweiden: Kuh-
- alp, Ochsenalpli und Flithalp. Wahrend die in hohem Masse par-
zellierten Talgiiter Privatbesitz darstellen, werden die Alpweiden
genossenschaftlich genutzt. Jeder Alpgenosse darf gemiss seinem
Besitz an Teilrechten, in Juf « Kuhweiden » genannt, auf den
Alpweiden Vieh sémmern. Man versteht unter einem Teilrecht
gemeinhin so viel Grasnutzen, als zur SOmmerung einer Kuh
erforderlich ist. Darnach lisst sich der Grasnutzen der Jufer
Alpen, welcher sowohl von der Giite und Ausdehnung des Weide-
bodens, als auch von der Zahl der Weidetage abhingig ist, in
Teil- oder Alprechten ausdriicken. Die Kuhalp umfasst 144, das
Ochsenalpli 30 und die Flithalp 57 Kuhweiden.
- Da nun auch die Jufer Alpweiden im Ertragswerte mehr und
mehr zuriickgehen, miisste logischerweise die Anzahl der Teil-
rechte reduziert werden, weil sonst die Alpweiden zum Schaden
der Alpgenossen an Ueberstossung leiden wiirden. Nun reprasen-
tieren aber die Teilrechte als eine Art Aktien einen belehnbaren
Kapitalwert, der zwecks Erlangung eines Darlehens bei Hypo-
thekarbanken als Pfand hinterlegt werden kann. Man sieht des-
halb von einer Reduktion der Zahl der Teilrechte ab, erhéht hin-
gegen das Erfordernis an Teilrechten, das zur Sommerung des
Viehs notig ist, um einen Viertel. Die « Alpstatuten der Joofer
(d. i. Jufer) Kuhalp » bestimmen daher in § 3:
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Fig. 1. Vorderseite der Tesslen. Phot. J. Stutz.

Fig. 2. Riickseite der Tesslen. Phot. J. Stutz.
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Der Besatz (= die Bestossung der Alp) wird auf Kuhweiden
zuruckgefuhrt und zwar auf folgender Berechnung '

Fir1 Kuh . . . . . . 1% Kuhwelden
., 1 Zeitkuh . . . ... 1% o

' 1-Misse . . . . . . % -

,, 1 Massestier . . . . % s

, 1Kalb . . . . . ..20 Kreuzer

, 1 Ziege . . . . . . 10 '

. Jeder Genosse darf soviel Vieh )auftreib_en, als sein Besitz an
eigenen oder auch nur gepachteten « Kuhweiden », gestattet. Es
‘bleibt Sache des Alpvogies, dariiber zu wachen, dass kein Ge-
nosse mehr Vieh sommert, als ihm zukommt. Klar und deutlich
handelt es sich also bei den Jufer Alpwelden um Genossenschafts-
-alpen.

Im Gegensatz zu den Privatalpen muss hier, soll kein Genosse
benachteiligt werden, fleissig Buch gefiihrt werden. Die Alprechte
und deren Besitzer sind aber im Jufer Alpbuch erst seit dem Jahre
1858 verzeichnet. Ehedem schnitt man nidmlich die Anzahl der
Teilrechte jedes Genossen in gesonderte Kerbhélzer ein, die man
« Tasslen » (von Tassula, Tessera, Tesserula-Ausweis, Marke?)
nannte. Das Alpbuch erkliart denn auch unterm 11. Mai 1858
ausdriicklich, die Zahl der « We1derechte » sel ausgezogen « ab
den Tisslen ». |

Diese alten Besitztitel — Besitz-lnstrumente im ureigentlichen
Sinne — bestehen, wenn auch nunmehr ausser Kurs gesetzt, heute -
noch. Die Tisslen jeder der drei Alpen sind an einer besondern
Schnur aufgereiht und liegen, weit weniger als vor Zeiten in
Ehren gehalten, im Haus des Alpvogtes verwahrt. Es handelt sich
um 8—15 cm lange, 2—3 cm breite und etwa * cm dicke La-
mellen aus Arvenholz.?) | _'

Auf der Vorderseite (Figur 1°) sind in der Regel Entstehungs-
jahr der Tassle und Hauszeichen des Besitzers eingekerbt. Die
Riickseite (Figur 2) liasst in Bauernzahlen, die iibrigens den ro-
mischen Ziffern entlehnt sind, die Anzahl der Teilrechte und
Bruchteilrechte erkennen: Querkerben bedeuten ganze Alprechte,

1) Siebler (1903) : Alp- und Weidewirtschaft.
2) Herr Prof. Jaccard von der E.T.H. hatte dJe Giite, die Holzarten unserer

drei Tasslen mikroskopisch zu bestimmen.
3) Die beiden Photos sind von Herrn Sekundarlehrer J. Stutz in Zirich-

-Oberstrass angefertigt worden. .
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kurze Ldngskerben halbe Rechte, kreisférmige Kerben Viertels-
rechte und Halbkreiskerben Achtelsrechte.

Unsere beiden Abbildungen stellen drei besonders typische’
Vergleichsobjekte dar:

Figur 1a zeigt eine Tissle mit vollstindigem Datum: « 1680,
den 5. April.» Im Wallis bedeuten nach Stebler die eingekerbten
arabischen Zahlen in der Regel Nummern, in Juf dagegen Jahr-
zahlen. Da bei dieser Tiassle auf der Vorderseite fiir das Haus-
zeichen kein Platz mehr zur Verfiigung steht, miissen wir es auf
der Riickseite suchen (Fig. 2a, links).

Figur 1b lasst beiderseits des Hauszeichens bereits Initialen,
vermutlich diejenigen eines Hans Rudolf Stoffel, erkennen. Die
Verwendung von Anfangsbuchstaben gestattet vielleicht den
Schluss, dass zur Zeit, da diese gefallige Téssle aus rotem Arven-
holz gefertigt wurde, die Kunst des Lesens und Schreibens in der
Familie Stoffel bereits eingebiirgert war.

Figur 1c stellt eine relativ moderne Tissle aus dem Jahre 1818
dar. Sie ist weniger fein gearbeitet als die beiden iibrigen und
lasst das Hauszeichen vermissen. Statt dessen stehen die Initialen
C. H. der Familie « Heinz » : Die neue Zeit vermehrter Schulbil-
dung kann des Hauszeichens entraten.

Die Riickseiten der drei Tasslen (Figur 2) orientieren kurz
und biindig iiber den Besitz an Alprechten: Der erste Alpgenosse
verfiigt iiber 3%, der zweite iiber ¥ + s und der dritte iiber
1% + s Kuhweiden (Kuhrechte).

Zu beachten bleibt ferner, dass die mittlere der drei Tasslen,
weil bis auf die Oese angeschnitten, nicht mehr an die Schnur
gereiht werden kann. Sie ist durch zwei Messerschnitie entwertet
worden.

Es wire verlockend, die Jufer Tasslen mit denjenigen anderer
‘Walserkolonien oder gar denen des Wallis zu vergleichen, wo
Alp-, Wisser-, Kapital-, Backhaus- und Schafscheidtisslen heute
noch im Gebrauche stehen.?)

1) Stebler (1901) : Ob den Heidenreben, S. 50 ff.




	Drei Jufer "Tässlen"

